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KOSTENGUTSPRACHE
 
zum Besuch der Talentklasse MPS Schwyz
Name / Vorname:



Geschlecht:
□ m
□ w

Geburtsdatum:


Zivilrechtliche Wohnadresse:


Name und Adresse des


gesetzlichen Vertreters:





Beginn der Talentklasse:
Schuljahr 2011/2012
Schulgeld Schuljahr 2011/12:
Wird normalerweise durch den Bezirk / Kanton 
 

übernommen.

    -
Für Schülerinnen/Schüler wohnhaft ausserhalb des Kantons Schwyz gilt das inter-
 
kantonale Schulgeldabkommen Zentralschweiz (Schulgeld ca. Fr. 12'000.-).

  -
Für Schülerinnen/Schüler wohnhaft ausserhalb des Bezirks Schwyz gilt das kantonale 
 
Schulgeldabkommen (Schulgeld ca. Fr. 18'000.-, Vollkostenrechnung).

Zuständiger Schulträger (Bezirk Kt. SZ)
oder Erziehungsdepartement (ausserkantonal):

Ort/Datum:


Rechtsgültige Unterschrift:


Bemerkungen

Die definitive Höhe des Schulgeldes wird jeweils im Herbst bekannt gegeben, aufgrund der Gemeindefinanzstatistik des Kantons Schwyz (§ 18 Abs. 3 der Verordnung über die Volksschule vom 19. Oktober 2005 [SRSZ 611.210]). 
Der abgebende Schulträger hat die Kostengutsprache jährlich zu wiederholen. Reise- und Verpflegungskosten usw. gehen zulasten der Erziehungsberechtigten. 
Tritt eine Schülerin oder ein Schüler während des Schuljahres aus der Talentklasse aus, erstattet der Bezirk Schwyz dem abgebenden Schulträger das Schulgeld pro rata.

Sekundarstufe I, Bezirk Schwyz, MPS Schwyz, Talentklassen, 
Schulleitung, Rubiswilstr. 37, 6438 Ibach, Tel: 041 819 00 20, Fax: 041 819 00 29
schulleitung@schwyz.mps-sz.ch, www.mps-schwyz.ch/talentklassen.htm 
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